
Crypto Tax

Spretistraße 17

85057 Ingolstadt

Germany

Ingolstadt, 15.10.2018

Steuerreport für das Steuerjahr 2017

Die vorliegende Aufstellung darf nur als Steuerdokument verwendet werden, wenn sie auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit  geprüft  wurde.  Die  darin  ausgewiesenen  Transaktionen  bedürfen  hinsichtlich  ihrer
steuerrechtlichen Behandlung einer individuellen Bewertung durch Sie bzw. Ihren Steuerberater.

Mit freundlichen Grüßen

Crypto Tax

Sehr geehrter Kunde,

anbei erhalten Sie den Steuerreport für das Kalenderjahr 2017.

In der Zusammenstellung sind alle steuerrelevanten Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
enthalten.

Die  Aufstellung  enthält  sämtliche  steuerpflichtige  Einkünfte  aus  der  o.g.  Periode.  Die  Einzelheiten  zur
Berechnung  des  steuerpflichtigen  Ergebnisses  entnehmen  Sie  bitte  den  Erläuterungen  zur
Einzeltransaktionsaufstellung.

Neben diesem Anschreiben besteht der Steuerreport aus folgenden Komponenten:

      1.  Summenausweis der steuerpflichtigen Einkünfte
      2.  Ausfüllhilfen für die amtlichen Muster zur Einkommensteuererklärung 2017
      3.  Einzelaufstellung der steuerrelevanten Transaktionen inkl. Erläuterungen
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Art der Einkünfte

Sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23
EStG
- einzutragen in Anlage SO - Zeile 48 -

11.977,80 €

Höhe der Einkünfte

Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG
- einzutragen in Anlage SO - Zeile 8 - 3.776,16 €

Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. a EStG
- einzutragen in Anlage KAP - Zeile 15 -

davon Verluste
- einzutragen in Anlage KAP - Zeile 17 -

-683,53 €

1.514,78 €
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Einnahmen aus Höhe der Einkünfte

Lending 0,00 €

Staking 3.776,16 €

Mining (nicht gewerblich) 0,00 €

Masternode 0,00 €

Bounty 0,00 €

Anlage zu den Einkünften aus sonstigen Leistungen



Einzelaufstellung der steuerrelevanten Transaktionen
Depot ID: Kraken / Kraken

Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Asset BTC

Anfangsbestand 01.01.2017                     0,00 BTC

Kauf 20.12.2017 16:00:00 0.5 BTC 60 ETH 69.32 € 7565.47 €

Kauf 23.12.2017 07:00:00 0.2 BTC 6 ETH 118.67 € 2492.08 €

Gebühr 23.12.2017 07:00:00 0.01 BTC 118.67 €

Kauf 20.12.2017 16:00:00 0.01 BTC 1.2 ETH 151.31 € 118.67 € -32.64 2 Nein

Endbestand 31.12.2017                     0,69 BTC

Asset ETH

Anfangsbestand 01.01.2017                     110,00 ETH

Auszahlung 01.01.2017 09:00:00 5 ETH 38.02 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 5 ETH 40 EUR 40.4 € 38.02 € -2.38 364 Nein

Gebühr 01.01.2017 09:00:00 0.1 ETH 0.76 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.1 ETH 0.8 EUR 0.81 € 0.76 € -0.05 364 Nein

Auszahlung 01.01.2017 11:00:00 50 ETH 380.24 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 4.9 ETH 39.2 EUR 39.59 € 37.26 € -2.33 364 Nein

Kauf 05.01.2016 11:00:00 45.1 ETH 451 EUR 455.51 € 342.97 € -112.54 362 Nein
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Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Gebühr 01.01.2017 11:00:00 0.1 ETH 0.76 €

Kauf 05.01.2016 11:00:00 0.1 ETH 1 EUR 1.01 € 0.76 € -0.25 362 Nein

Staking 02.11.2017 22:00:00 15 ETH 25.17 € 3801.33 €

Gebühr 02.11.2017 22:00:00 0.1 ETH 25.17 €

Kauf 05.01.2016 11:00:00 0.1 ETH 1 EUR 1.01 € 25.17 € 24.16 667 Nein

Verkauf 20.12.2017 16:00:00 0.5 BTC 60 ETH 7496.15 €

Kauf 05.01.2016 11:00:00 54.7 ETH 547 EUR 552.47 € 6833.99 € 6281.52 715 Nein

Staking 02.11.2017 22:00:00 5.3 ETH 1343.14 € 662.16 € -680.98 47 Nein

Gebühr 20.12.2017 16:00:00 0.1 ETH 69.32 €

Staking 02.11.2017 22:00:00 0.1 ETH 25.34 € 69.32 € 43.98 47 Nein

Verkauf 23.12.2017 07:00:00 0.2 BTC 6 ETH 2373.41 €

Staking 02.11.2017 22:00:00 6 ETH 1520.53 € 2373.41 € 852.88 50 Nein

Endbestand 31.12.2017                     3,60 ETH

2 of 2



Einzelaufstellung der steuerrelevanten Transaktionen
Depot ID: Kraken / Kraken 2

Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Asset BTC

Anfangsbestand 01.01.2017                     0,00 BTC

Kauf 20.12.2017 16:00:00 0.5 BTC 200 ICN 3.75 € 7499.89 €

Kauf 23.12.2017 07:00:00 0.4 BTC 150 ICN 2.46 € 4749.29 €

Endbestand 31.12.2017                     0,90 BTC

Asset ICN

Anfangsbestand 01.01.2017                     0,00 ICN

ICO token inflow 09.11.2017 20:00:00 1000 ICN 3.16 €

ICO Investment 01.01.2017 09:00:00 90.91 ICN 0.91 € 38.93 €

ICO Investment 01.01.2017 11:00:00 909.09 ICN 2.25 € 382.49 €

Gebühr 09.11.2017 20:00:00 2 ICN 1.64 €

ICO Investment 01.01.2017 09:00:00 2 ICN 0.86 € 1.64 € 0.78 312 Nein

Verkauf 20.12.2017 16:00:00 0.5 BTC 200 ICN 7496.15 €

ICO Investment 01.01.2017 09:00:00 88.91 ICN 38.08 € 3332.38 € 3294.3 353 Ja

ICO Investment 01.01.2017 11:00:00 111.09 ICN 46.74 € 4163.77 € 4117.03 353 Ja

Gebühr 20.12.2017 16:00:00 2 ICN 3.75 €

1 of 3



Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

ICO Investment 01.01.2017 11:00:00 2 ICN 0.84 € 3.75 € 2.9 353 Nein

Verkauf 23.12.2017 07:00:00 0.4 BTC 150 ICN 4746.82 €

ICO Investment 01.01.2017 11:00:00 150 ICN 63.11 € 4746.82 € 4683.71 355 Ja

Gebühr 23.12.2017 07:00:00 1.5 ICN 2.46 €

ICO Investment 01.01.2017 11:00:00 1.5 ICN 0.63 € 2.46 € 1.83 355 Nein

Endbestand 31.12.2017                     644,50 ICN

Asset ETH

Anfangsbestand 01.01.2017                     110,00 ETH

ICO Investment 01.01.2017 09:00:00 5 ETH 38.02 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 5 ETH 40 EUR 40.4 € 38.02 € -2.38 364 Ja

Gebühr 01.01.2017 09:00:00 0.1 ETH 0.76 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.1 ETH 0.8 EUR 0.81 € 0.76 € -0.05 364 Nein

ICO Investment 01.01.2017 11:00:00 50 ETH 380.24 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 4.9 ETH 39.2 EUR 39.59 € 37.26 € -2.33 364 Ja

Kauf 05.01.2016 11:00:00 45.1 ETH 451 EUR 455.51 € 342.97 € -112.54 362 Ja

Gebühr 01.01.2017 11:00:00 0.1 ETH 0.76 €

Kauf 05.01.2016 11:00:00 0.1 ETH 1 EUR 1.01 € 0.76 € -0.25 362 Nein

2 of 3



Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Endbestand 31.12.2017                     54,80 ETH

3 of 3



Einzelaufstellung der steuerrelevanten Transaktionen
Depot ID: generic / Margin Trading - A1

Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Asset BTC

Anfangsbestand 01.01.2017                     0,00 BTC

Kauf 20.12.2017 16:00:00 3 BTC 102 ETH 149.92 € 45126.79 €

Gebühr 20.12.2017 16:00:00 0.01 BTC 149.92 €

Kauf 20.12.2017 16:00:00 0.01 BTC 0.34 ETH 150.42 € 149.92 € -0.5 0 Nein

Endbestand 31.12.2017                     2,99 BTC

Asset ETH

Anfangsbestand 01.01.2017                     110,00 ETH

Auszahlung 01.01.2017 11:00:00 5 ETH 38.02 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 5 ETH 40 EUR 40.4 € 38.02 € -2.38 364 Nein

Gebühr 01.01.2017 11:00:00 0.1 ETH 0.76 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.1 ETH 0.8 EUR 0.81 € 0.76 € -0.05 364 Nein

Margin Trading
Gebühr

02.11.2017 22:00:00 0.2 ETH 50.35 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.2 ETH 1.6 EUR 1.62 € 50.35 € 48.73 669 Nein

Margin Trading
Gewinn

03.11.2017 22:00:00 1.2 ETH 295.14 €

Margin Trading
Gebühr

03.11.2017 22:00:00 0.1 ETH 24.6 €

1 of 3



Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.1 ETH 0.8 EUR 0.81 € 24.6 € 23.79 670 Nein

Margin Trading
Gebühr

05.11.2017 22:00:00 0.2 ETH 51.89 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.2 ETH 1.6 EUR 1.62 € 51.89 € 50.27 672 Nein

Margin Trading
Verlust

06.11.2017 22:00:00 3 ETH 770.45 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 3 ETH 24 EUR 24.24 € 770.45 € 746.21 673 Nein

Margin Trading
Gebühr

06.11.2017 22:00:00 0.1 ETH 25.68 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.1 ETH 0.8 EUR 0.81 € 25.68 € 24.87 673 Nein

Margin Trading
Gebühr

08.11.2017 22:00:00 0.2 ETH 50.69 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.2 ETH 1.6 EUR 1.62 € 50.69 € 49.07 675 Nein

Margin Trading
Gewinn

09.11.2017 22:00:00 2 ETH 26.81 € 562.91 €

Gebühr 09.11.2017 22:00:00 0.1 ETH 26.81 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.1 ETH 0.8 EUR 0.81 € 26.81 € 26 676 Nein

Margin Trading
Gebühr

11.11.2017 22:00:00 0.2 ETH 51.63 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.2 ETH 1.6 EUR 1.62 € 51.63 € 50.01 678 Nein

Margin Trading
Verlust

12.11.2017 22:00:00 1.8 ETH 489.5 €

Kauf 03.01.2016 06:00:00 0.8 ETH 6.4 EUR 6.46 € 217.55 € 211.09 679 Nein

Kauf 05.01.2016 11:00:00 1 ETH 10 EUR 10.1 € 271.94 € 261.84 677 Nein

Gebühr 12.11.2017 22:00:00 0.1 ETH 27.19 €

Kauf 05.01.2016 11:00:00 0.1 ETH 1 EUR 1.01 € 27.19 € 26.18 677 Nein
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Art Datum Eingang Ausgang Gebühr in
EUR

Anschaffungskosten
in EUR

Veräußerungspreis
in EUR

Veräußerungsgewinn
in EUR

Haltedauer in
Tagen

Steuerpflichti
g

Verkauf 20.12.2017 16:00:00 3 BTC 102 ETH 44976.87 €

Kauf 05.01.2016 11:00:00 98.9 ETH 989 EUR 998.89 € 43609.93 € 42611.04 715 Nein

Margin Trading
Gewinn

03.11.2017 22:00:00 1.2 ETH 295.14 € 529.14 € 234 46 Nein

Margin Trading
Gewinn

09.11.2017 22:00:00 1.9 ETH 534.77 € 837.8 € 303.04 40 Nein

Endbestand 31.12.2017                     0,10 ETH

Ermittlung der sonstigen Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften  nach § 23 EStG

Summe Veräußerungsgewinn 11.977,80 €
Freigrenze 600,00 €

Steuerrelevanter Veräußerungsgewinn 11.977,80 €

Ermittlung der sonstigen Einkünfte § 22 Nr. 3 EStG

Summe sonstige Einkünfte 3.776,16 €
Freigrenze 256,00 €

Steuerrelevante sonstige Einkünfte 3.776,16 €

Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. a EStG

Summe -683,53 €
davon Verluste 1.514,78 €

3 of 3
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Fremdwährungsguthaben und digitale Assets stellen nach herrschender Meinung eigenständige Wirtschaftsgüter dar.
Dementsprechend führt eine Veräußerung innerhalb der steuerrechtlichen Spekulationsfrist von einem Jahr zu einem
steuerbaren Ergebnis aus einem so genannten privaten Veräußerungsgeschäft (vgl. OFD NRW, Kurzinformation ESt Nr.
04/2018 vom 20.04.2018).

Der Tausch von Wirtschaftsgütern steht einer Veräußerung gleich. Der Veräußerungserlös bestimmt sich in diesem Fall nach
dem Marktwert des eingehenden Wirtschaftsguts (vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2004, Rz. 43).

Das Veräußerungsergebnis wurde ermittelt als Unterschiedsbetrag zwischen Veräußerungserlös abzüglich
Anschaffungskosten. Hierfür wurden sowohl die Anschaffungskosten als auch der Veräußerungserlös im Zeitpunkt des Zu-
bzw. Abflusses in Euro umgerechnet. Die für die Anschaffung anfallenden Gebühren in Fremd- oder Kryptowährung wurden
zum Abflusszeitpunkt als Anschaffungsnebenkosten in Euro erfasst und mindern damit einen potentiell steuerpflichtigen
Gewinn aus einem zukünftigen privaten Veräußerungsgeschäft. Da das Begleichen der Gebührenforderung steuerlich nicht als
Veräußerung der entsprechenden Fremd- oder Kryptowährungsbeträge gelten sollte, ist für Privatanleger die Wertveränderung
in Euro insoweit nicht als privates Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig. Der Vollständigkeit halber wurde dieser Betrag
separat ausgewiesen. Für die Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte bei Kryptowährungen wurde das FIFO (First In - First
Out) Verbrauchsfolgeverfahren – welches für Fremdwährungen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz
obligatorisch ist – zu Grunde gelegt (vgl. FinMin. Hamburg, Erlass vom 11.12.2017 – S 2256-2017/003-52).

Die Summe aller positiven und negativen steuerbaren Veräußerungsergebnisse stellt – bei Überschreiten der jährlichen
Freigrenze in Höhe von 600 Euro – die steuerpflichtigen sonstigen Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 2 in Verbindung mit § 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz dar. Die Summe kann auch negativ sein. Negative Einkünfte aus privaten
Veräußerungsgeschäften können nach Maßgabe des § 10d Einkommensteuergesetz mit positiven Einkünften aus privaten
Veräußerungsgeschäften des vorangegangenen oder der nachfolgenden Veranlagungszeiträume verrechnet werden.

Einzahlungen („deposit“) von Fremdwährungsguthaben bzw. digitalen Assets – für welche keine historischen
Anschaffungskosten vorliegen – wurden als Anschaffungsvorgänge zum Marktwert des eingehenden Wirtschaftsguts fingiert.

Bei der Auszahlung („withdrawal“) von Fremd- oder Kryptowährung wird unterstellt, dass der Kunde wirtschaftlicher Eigentümer
ist. Daher wurde bei der Auszahlung von einem steuerneutralen Vorgang ausgegangen, insoweit vom Kunden keine
gegensätzliche Klassifikation vorgenommen wird. Die für den steuerneutralen Übertrag benötigten historischen
Anschaffungsdaten können der Einzeltransaktionsaufstellung entnommen werden. Die für die Auszahlung anfallenden
Gebühren in Fremd- oder Kryptowährung wurden als nachträgliche Anschaffungskosten berücksichtigt und mindern damit
einen potentiell steuerpflichtigen Gewinn aus einem zukünftigen privaten Veräußerungsgeschäft. Da das Begleichen der
Gebührenforderung steuerlich nicht als Veräußerung der entsprechenden Fremd- oder Kryptowährungsbeträge gelten sollte,
ist für Privatanleger die Wertveränderung in Euro insoweit nicht als privates Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig. Der
Vollständigkeit halber wurde dieser Betrag separat ausgewiesen. Sollte eine Auszahlung vom Kunden als „OTC Trade“
gekennzeichnet worden sein, wurde dieser als Veräußerungsvorgang erfasst. Der Veräußerungserlös entspricht der Angabe
des Kunden.

In Fällen eines Hardforks oder Airdrops, in welchen digitale Assets zugeflossen sind ohne dass eine Gegenleistung erbracht
wurde, wurde ein ggf. steuerpflichtiger Ertrag sowie die Anschaffungskosten der neuen Assets – in analoger Anwendung der
Grundsätze des Kapitalertragsteuerabzugsverfahrens – vereinfacht mit 0 Euro angesetzt (vgl. BMF-Schreiben vom 18.01.2016,
Rz. 116). Da Hardforks lediglich eine Aufspaltung eines bereits zuvor erworbenen Wirtschaftsguts darstellen, wurde für die
Bestimmung des Anschaffungszeitpunkts der eingehenden digitalen Assets auf denjenigen der gehaltenen digitalen Assets
abgestellt.

Sollten digitale Assets im Rahmen (i) eines Lock up durch ein dezentrales Netzwerk („Staking“), (ii) eines Leihvorgangs auf
einer Finanzdienstleitungsplattform („Lending“), (iii) von nicht gewerblichem Mining („Mining“), oder (iv) dem Betrieb einer
Masternode („Masternode“) zugeflossen sein, wurden diese erhaltenen Assets mit ihrem Marktwert zum Zuflusszeitpunkt als
Entgelt für die Überlassung qualifiziert und damit als sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 3 Einkommensteuergesetz
erfasst. Gleiches gilt für Zuflüsse digitaler Assets im Rahmen von „Bounties“. Diese sonstigen Einkünfte sind steuerpflichtig,
soweit sie in Summe die jährliche Freigrenze in Höhe von 256 Euro überschreiten. Digitale Assets, welche durch einen der o.g.
Sachverhalte zugeflossen sind, führen bei späterer Veräußerung zu keinem privaten Veräußerungsgeschäft, da es an einer
Anschaffung fehlen sollte (vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2004, Rz. 42f.). Der Vollständigkeit halber wurde dieser Betrag
separat ausgewiesen. In Bezug auf Bounties sei darauf hingewiesen, dass eine steuerliche Klassifizierung dieser Einkünfte
maßgeblich vom Gesamtbild der betriebenen Tätigkeit sowie den persönlichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen abhängig
ist, so dass eine Überprüfung durch den Steuerpflichtigen oder seinen steuerlichen Berater notwendig ist.

Das zugrundeliegende steuerliche Rahmenwerk wird jährlich aktualisiert und vorliegend zuletzt durch die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft.

Mit freundlichen Grüßen

CryptoTax

Erläuterungen zur Einzeltransaktionsaufstellung


